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Pensionspferdehaltung: 
Vorsteuerpauschale und 
Umsatzgrenze erhöht
Vorsteuerpauschale ab 1. 
April 2024: Gemäß der Pfer-
depauschalierungsverordnung 
beträgt das Vorsteuerpauscha-
le pro Einstellpferd und Mo-
nat seit 1. April 2024 31 Euro. 

Bis 31. März 2024 waren es 27 
Euro. Zusätzlich zum Vorsteu-
erpauschale können weiterhin 
Vorsteuern aus ertragssteuerli-
chen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten von unbeweg-
lichem Anlagevermögen, wie 
zum Beispiel Stallgebäude, das 
der Pensionspferdehaltung 
dient, abgezogen werden.

Umsatzgrenze: Ab der Veran-
lagung für 2024 wurde die Um-
satzgrenze für die Anwendung 
der Pferdepauschalierungs-
verordnung von 400.000 auf 
600.000 Euro erhöht.

Kirchenbeiträge
Ab dem Jahr 2024 sind geleiste-
te Kirchenbeiträge bis maximal 
600 Euro als Sonderausgabe ab-
zugsfähig.

Grundfreibetrag
Der Grundfreibetrag beträgt ab 
der Veranlagung 2024 höchs-
tens 4.950 statt 4.500 Euro.

Allgemeine Hinweise
Betriebe mit einem Einheits-
wert bis 165.000 Euro und ei-
nem Nettoumsatz bis 600.000 
Euro können den Gewinn pau-
schaliert ermitteln. Auf die 
Pauschalierung besteht bei 
Vorliegen der Voraussetzungen 
ein Rechtsanspruch. Die Voll- 
oder Teilpauschalierung muss 
aber nicht günstig sein. Man 
kann daher darauf verzichten, 
was insbesondere bei hohen 
Einheitswerten und geringen 
Erträgen vorteilhaft sein kann.
Beim freiwilligen Wechsel zur 
Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung oder Buchführung ist die 
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erneute pauschale Gewinner-
mittlung frühestens nach Ab-
lauf von fünf Jahren zulässig. 
Dies gilt auch beim freiwilligen 
Wechsel von der Voll- zur Teil-
pauschalierung. 

Aufgepasst: Die oben 
genannten Grenzen ent-
sprechen nicht den Gren-
zen der Buchführungs-
pflicht für die doppelte 
Buchführung.
Buchführungspflicht be-
steht rückwirkend seit 
2020 ab einem Nettoum-
satz von über 700.000 Euro. 
Übergangsfristen sind zu be-
achten. Bei einem Einheitswert 
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von über 165.000 Euro und/
oder einem Nettoumsatz von 
über 600.000 bis 700.000 Euro 
muss der Gewinn zumindest 
durch Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung ermittelt werden. 
Die Steuererklärungsformulare 
werden nur in einfacher Aus-
fertigung zugestellt. Um eine 
Überprüfung der Steuerbe-
scheide zu ermöglichen, emp-
fehlen wir Ihnen Kopien anzu-
fertigen und aufzubewahren. 
Mitunter werden auch Formu-
lare zugestellt, die für Ihre Steu-
ererklärung unter Umständen 
gar nicht notwendig sind. Sol-
che Formulare sind nicht aus-
zufüllen. 

Bei Betriebsgemeinschaften 
werden vom Finanzamt meh-
rere Steuernummern vergeben. 
Vergewissern Sie sich, welche 
Steuernummer bei welchem 
Formular anzugeben ist. Bei 
Unklarheiten wenden Sie sich 
an Ihr Finanzamt.
Beachten Sie zunächst die amt-
lichen Erläuterungen – E 2, E 
6-Erl, U 1a – für das Ausfüllen 
der Steuererklärungsformulare 
2024. 

Datenübermittlung durch 
die AMA und die SVS an die 
Finanzbehörden 
Die Agrarmarkt Austria hat fol-
gende Daten automationsun-
terstützt in strukturierter Form 
den Abgabenbehörden des 
Bundes bis zum 15. März jeden 
Jahres zu übermitteln:
	� Daten zur Identifizierung 

des Bewirtschafters, die So-
zialversicherungsnummer, 
Firmenbuchnummer oder 
Vereinsregisterzahl sowie 
die Betriebsanschrift
	� Daten über den Bestand, die 

Jahresproduktion und die 
Betriebsformen im Tiersek-
tor des abgelaufenen Jahres
	� Daten über die Nutzung 

land- und forstwirtschaft-
licher Flächen im abgelau-
fenen Jahr, insbesondere 
Flächenausmaße von Obst- 
und Sonderkulturen so-
wie gärtnerisch und baum-
schulmäßig genutzte Flä-
chen
	� Erhebungsmerkmale der 

inneren und äußeren Ver-

kehrslage des Berghöfeka-
tasters
	� im abgelaufenen Kalender-

jahr gewährte Direktzah-
lungen.

Die Sozialversicherungsanstalt 
der Selbstständigen (SVS) hat 
jährlich bis zum 31. Jänner die 
Daten zur Identifizierung des 
Bewirtschafters einschließlich 
	� Sozialversicherungsnum-

mer,
	� Einheitswertaktenzeichen 

des Betriebes,
	� Flächenausmaße von Zu- 

und Verpachtungen ein-
schließlich der betroffenen 
Einheitswertaktenzeichen

jeweils nach Nutzungen ge-
trennt zu übermitteln.

Wer muss eine Einkom-
mensteuererklärung aus-
füllen?
Jeder Landwirt hat eine Steuer-
erklärung für das abgelaufene 
Jahr abzugeben, wenn
	� er vom Finanzamt aufgefor-

dert wird, etwa durch Zu-
sendung von Formularen 
oder
	� das Einkommen 2024 mehr 

als 12.816 Euro betragen hat. 
Lohn-, Gehalts- oder Pensions-
empfänger haben eine Ein-
kommensteuererklärung abzu-
geben, wenn die anderen Ein-
künfte, wie zum Beispiel Pacht, 
pauschalierte Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft und 
Funktionärsentschädigungen 
insgesamt mehr als 730 Euro 

Foto: Nuthawut - stock.adobe.com

betragen haben und das ge-
samte Einkommen 13.981 Euro 
überstiegen hat.

Bis wann sind die Steuerer-
klärungen einzureichen?
Die Steuererklärungen in Pa-
pierform sind – sofern Sie nicht 
durch einen Steuerberater ver-
treten sind – grundsätzlich bis 
längstens Ende April 2025 dem 
Finanzamt zu übermitteln. 
Dies gilt auch für einkommen-
steuerpflichtige Lohnempfän-

ger wie nichtselbständiger Ne-
benerwerb und Bauernpensio-
nisten. In begründeten Einzel-
fällen sind Verlängerungsan-
suchen zur Abgabe der Steuer-
erklärungen möglich. 
Die Formulare Komb 24, Komb 
25 und Komb 26 sind zwar aus-
zufüllen, aber nur über Auffor-
derung dem Finanzamt vorzu-
legen. 

Bei elektronischer Übermitt-
lung der Steuererklärung im 
Weg von FinanzOnline verlän-
gert sich die Frist bis Ende Juni 
2025. Die elektronische Über-
mittlung ist dann zwingend 
vorgesehen, wenn der Steuer-
pflichtige über einen Internet-
anschluss verfügt und er wegen 
Überschreitens der Umsatz-
grenze zur Abgabe von Um-
satzsteuervoranmeldungen 
verpflichtet ist.

Was ist FinanzOnline?
FinanzOnline ist das elektronische Datenübertragungsverfahren der 
Finanzverwaltung auf Basis der Internettechnologie für Amtswege per 
Mausklick. Landwirte können sich persönlich bei jedem Finanzamt an-
melden. Lichtbildausweis nicht vergessen.

Bei der elektronischen Übermittlung werden die Steuererklärungen 
am Bildschirm ausgefüllt und online übermittelt. Die Onlineversionen 
können unter bmf.gv.at aufgerufen werden. Mit der Anmeldung erhalten 
Sie eine Zugangskennung mit Teilnehmer–ID, Benutzer–ID und PIN. Mit 
der Zugangskennung können Sie auch Ihre persönlichen Daten ändern, 
Ihr Steuerkonto abfragen und elektronisch Rückzahlungsanträge stellen. 
Die Bescheide können dann ebenfalls elektronisch übermittelt werden. 
Eine Anmeldung mit der ID Austria ist ebenfalls möglich.

Steuererklärungen in Papierform 
sind – sofern Sie nicht durch einen 
Steuerberater vertreten sind – bis 
längstens 30. April 2025 dem 
Finanzamt zu übermitteln. Im Weg 
von FinanzOnline verlängert sich 
die Frist bis 30. Juni 2025.  
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Grenzen der Vollpauschalierung 
und Teilpauschalierung für 2024

1. Anwendbarkeit der Pau-
schalierungsverordnung 

Anwendungsbereich der 
Vollpauschalierung
	� land- und forstwirtschaftli-

cher Einheitswert maximal 
75.000 Euro
	� maximal 15.000 Euro Forst-

einheitswert – isoliert für 
die Forstwirtschaft
	� maximal 60 Ar Weinbauflä-

che – isoliert für den Wein-
bau

Anwendungsbereich der 
Teilpauschalierung
	� land- und forstwirtschaftli-

cher Einheitswert mehr als 
75.000 Euro bis maximal 
165.000 Euro oder
	� Sozialversicherungsrechtli-

che Beitragsgrundlagenop-
tion oder
	� Antragsoption bei Betrie-

ben mit einem Einheitswert 
bis 75.000 Euro

Für die Voll- und Teilpau-
schalierung gilt: Es wird auf 
die selbst bewirtschaftete Flä-
che beziehungsweise auf den 

selbst bewirtschafteten Ein-
heitswert laut Finanzamt ab-
gestellt. Ein weiteres Kriterium 
für die Voll- und Teilpauscha-
lierung das Einhalten der Jah-
resumsatzgrenze. 
	� Bis Veranlagung 2022 galt: 

Werden in zwei aufeinan-
derfolgenden Kalenderjah-
ren, zum Beispiel 2021 und 
2022, Umsätze von jeweils 
mehr als 400.000 Euro netto 
erzielt, kann mit Beginn des 
darauf zweitfolgenden Ka-
lenderjahres (2024) der Ge-
winn nicht mehr nach der 
Pauschalierungsverordnung 
(Voll-/Teilpauschalierung) 
ermittelt werden. 
	� Seit Veranlagung 2023 gilt: 

Werden in zwei aufeinan-
derfolgenden Kalenderjah-
ren, zum Beispiel 2023 und 
2024, Umsätze von jeweils 
mehr als 600.000 Euro net-
to erzielt, kann mit Beginn 
des darauf zweitfolgenden 
Kalenderjahres (2026) der 
Gewinn nicht mehr nach 
der Pauschalierungsverord-
nung (Voll-/Teilpauschalie-
rung) ermittelt werden. 

Bei Lohntierhaltung ist zur 
Prüfung, ob die Umsatzgren-
ze laut LuF-PauschVO 2015 
(600.000-Euro-Grenze) über-
schritten wird, zum Umsatz 
(Mast- oder Aufzuchtlohn) 
der Wert des Futters hinzuzu-
rechnen. Auf Antrag kann man 
die Gewinnermittlung mittels 
Voll- oder Teilpauschalierung 
beibehalten, wenn der Steuer-
pflichtige glaubhaft macht, 
dass er die Umsatzgrenze nur 
vorübergehend und aufgrund 
besonderer Umstände über-
schritten hat.

2. Welcher Einheitswert ist 
für die Prüfung der Ein-

heitswertgrenzen heranzuzie-
hen?
Für die Veranlagung 2024 ist 
der zum 31. Dezember 2023 
maßgebliche Einheitswert he-
ranzuziehen.

3.  Welcher Einheitswert ist 
für die Berechnung des 

Grundbetrages bei der Vollpau-
schalierung heranzuziehen?
Die Einheitswerte aufgrund 
der Hauptfeststellung zum 

01.Jänner 2023 wirken nicht 
erst ein Jahr verspätet, sondern 
rückwirkend unmittelbar zum 
Hauptfeststellungszeitpunkt. 
Das ist der 01. Jänner 2023.
Als Grundlage für den Durch-
schnittssteuersatz von 42 Pro-
zent im Rahmen der Vollpau-
schalierung gelten die neuen 
Einheitswerte seit der Veranla-
gung 2023.
Für die Frage der Gewinner-
mittlungsart sind die neuen 
Einheitswerte erstmals zum 
Stichtag 31. Dezember 2023 
maßgeblich – somit mit Wirk-
samkeit seit 2024.

Sollte ein Einheitswertbe-
scheid noch nicht vorliegen, 
wird die Veranlagung vorerst 
auf Basis des alten Beschei-
des vorgenommen. Sobald der 
neue Einheitswert vorliegt, ist 
der Veranlagungsbescheid von 
Amts wegen zu ändern.

4. Keine Übergangsfrist bei 
Überschreiten der 75.000 

Euro Einheitswertgrenze
Liegt der Einheitswert zum 
31. Dezember 2023 nicht über 
75.000 Euro, kann 2024 die 
Vollpauschalierung angewen-
det werden. Beträgt der Ein-
heitswert zum 31. Dezember 
2023 mehr als 75.000 Euro, be-
steht 2024 die Verpflichtung 
zur Aufzeichnung:
	� Teilpauschalierung oder
	� freiwillige Einnahmen-Aus-

gaben-Rechnung oder
	� freiwillige Buchführung.

5. Die Buchführungsgrenze - 
Buchführungsverpflichtung

Seit 01. Jänner 2020 besteht 
Buchführungspflicht, wenn 
der Nettoumsatz eines Betrie-
bes in zwei aufeinanderfolgen-
den Kalenderjahren jeweils 
700.000 Euro überstiegen hat. 
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Die folgenden Grenzen gelten für die Veranlagung für das Kalenderjahr 2024.

Seit 01. Jänner 2020 besteht Buchführungspflicht, wenn der Nettoumsatz eines Betriebes in zwei aufeinanderfol-
genden Kalenderjahren jeweils 700.000 Euro überstiegen hat. Foto: Bildautor
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Die wichtigsten Formulare
E 1 – Einkommensteuererklä-
rung personenbezogen

E 1c – Beilage zur Einkommen-
steuererklärung E1 für Einze-
lunternehmer:innen mit pau-
schalierten Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft

E 2 – Ausfüllhilfe zur Einkom-
mensteuererklärung

E 3 – Antrag auf Erstattung der 
Kapitalertragsteuer für Zinsen

E 4 – Antrag auf den Mehrkind-
zuschlag

E 6 – Erklärung der Einkünfte 
von Personengesellschaften/-
gemeinschaften
Ergebnis unter anderem aus 
der Beilage E 6c, wobei für jede 
Einkunftsart jeweils ein For-
mular E 6 auszufüllen ist.
Bewirtschaftet zum Beispiel 
ein Ehepaar gemeinsam einen 
landwirtschaftlichen Betrieb 
und erzielt gemeinsam Ein-
künfte aus Vermietung und 
Verpachtung, dann ist für die 
Land- und Forstwirtschaft das 
Formular E 6c und E 6 auszufül-

len und für die Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung 
das Formular E 6b und E 6. 

E 6c – Beilage zur Feststellungs-
erklärung (E 6) für pauschalier-
te Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft
Anmerkung: für Personenge-
sellschaften und Personenge-
meinschaften

E 6-Erl – Ausfüllhilfe zu E 6, E 
6c und anderen

E 11 – Beilage für Einkünfte aus 
einer Beteiligung an einer Per-
sonengesellschaft/Personenge-
meinschaft
Von jeder beteiligten Person ist 
zur Angabe des Gewinnantei-
les ein eigenes Formular E 11 
auszufüllen.

E 30 – Erklärung zur Berück-
sichtigung beim Arbeitgeber: 
Alleinverdienerabsetzbetrag, 
Alleinerzieherabsetzbetrag, Fa-
milienbonus Plus, behinde-
rungsbedingte Freibeträge für 
außergewöhnliche Belastun-
gen und erhöhter Pensionis-
tenabsetzbetrag

L 1 – Erklärung zur Arbeitneh-
mer:innenveranlagung
Anmerkung: und/oder Antrag 
auf Erstattung des Alleinver-
dienerabsetzbetrages, Allein-
erzieherabsetzbetrages und 
Berücksichtigung des Kinder-
mehrbetrags

L2 – Ausfüllhilfe für das For-
mular L 1 – Erklärung zur Ar-
beitnehmer:innenveranlagung

L 1ab – Beilage zum Formular 
L 1 oder E 1 für außergewöhn-
liche Belastungen 

L 1d – Beilage zum Formular L 
1, E 1 oder E 7 zur besonderen 
Berücksichtigung von Sonder-
ausgaben

L1d-Erl – Ausfüllhilfe zur Bei-
lage L 1d

L 1k – Beilage zum Formular 
L 1 oder E 1 für Familienbonus 
Plus, Unterhaltsabsetzbetrag, 
außergewöhnliche Belastun-
gen für Kinder oder Nachver-
steuerung des Arbeitgeberzu-
schusses für die Kinderbetreu-
ung

Welche Formular für pauschalierte Landwirte von Bedeutung sein können, zeigt die Auflistung.

Die Formulare und amtlichen 
Ausfüllanleitungen kann man 
auch unter bmf.gv.at im Bereich 
Formulare herunterladen – ausge-
nommen die Formulare 
L 1, L 1ab, L1d, L 1k und L 1k-bF.

L 1k-bF – Beilage zum Formu-
lar L 1 oder E 1 für Familienbo-
nus Plus in besonderen Fällen

L 1k-bF-Erl– Ausfüllhilfe zur 
Beilage L 1k-bF

U 1 – Umsatzsteuererklärung
U1a – Ausfüllhilfe zur Umsatz-
steuererklärung

Nur nach Aufforderung 
des Finanzamtes vorzule-
gen.
Komb 24 – Beilage zur Ein-
kommensteuer- und Feststel-
lungserklärung für pauscha-
lierte Einkünfte aus Weinbau/
Mostbuschenschank/Almaus-
schank. 

Komb 25 – Beilage zur Einkom-
mensteuer- und Feststellungs-
erklärung für pauschalierte 
Gärtnerei- und Baumschulbe-
triebe

Komb 26 – Beilage zur Einkom-
mensteuer- und Feststellungs-
erklärung für Einkünfte aus 
Nebenerwerb, Be- und/oder 
Verarbeitung im Rahmen der 
Land- und Forstwirtschaft
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